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(54) VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON GEBINDEN MIT TRAGEGRIFF

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Herstellung von Gebinden (10) mit Tragegriff (12).
Wenigstens zwei Artikel (14) werden mittels einer
Schrumpffolie (20), Banderole o. dgl. Umverpackung
(18) zumindest teilweise umhüllt und zusammengehal-
ten. Der Tragegriff (12) wird mittels Klebeverbindungen
an Kontaktstellen (22) am Gebinde (10), vorzugsweise
direkt an Mantelflächen der Artikel, fixiert. Eine Vorrich-
tung zur Durchführung des Verfahrens wird ebenfalls be-
schrieben.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gebinde
mit Tragegriff mit den Merkmalen des Anspruchs 1, ein
Verfahren zur Herstellung solcher Gebinde mit den Merk-
malen des Verfahrensanspruchs 6 sowie eine Vorrich-
tung zur Herstellung von Gebinden mit Tragegriff mit den
Merkmalen des Anspruchs 11.
[0002] Zum Zwecke des Transports werden Getränke-
behälter meist in handlichen Gebinden mit vier, sechs
oder mehr Behältern zusammengefasst, wobei die Be-
hälter in diesen Gebinden bspw. mit Schrumpffolie um-
hüllt und zusammengehalten sein können. Zur leichteren
Handhabung weisen Gebinde mit solchen sog. Einweg-
Sekundärverpackungen aus PE-Schrumpffolie o. dgl.
oftmals Tragegriffe aus flexiblem Material auf, bspw. aus
ausreichend stabiler Folie, Karton, Papier, Kunststoffen
wie PVC oder Mischwerkstoffe, ggf. mit einem papier-
und/oder kartonverstärktem Griffbereich. Die Trage-
griffstreifen können mit ihren Enden an den Seitenflä-
chen des Gebindes fixiert sein, bspw. durch Verschwei-
ßen oder Verkleben. Hierzu können die Enden des Tra-
gegriffs ggf. selbstklebende Bereiche aufweisen.
[0003] Damit eine solche Anordnung eine ausreichen-
de mechanische Stabilität bei der manuellen Handha-
bung der Gebinde aufweist, muss nicht nur der Tragegriff
über die erforderliche Belastbarkeit verfügen, sondern
auch die Verbindungsstellen zum Gebinde und dessen
Umhüllung, an der der Tragegriff fixiert ist. D.h., die um-
hüllende Schrumpffolie muss über eine ausreichende
Dehn- und Reißfestigkeit verfügen, damit bei Handha-
bung des Gebindes mittels des Tragegriffs nicht die Ver-
packungsfolie überdehnt werden und/oder ausreißen
kann. Da mit zunehmenden Maßnahmen zur Kostenre-
duzierung und im Interesse einer Ressourcenschonung
in der Praxis immer dünnere Verpackungsfolien mit Fo-
lienstärken von 25 mm oder weniger zum Einsatz kom-
men, gelangt die mechanische Belastbarkeit der Folien
in kritische Bereiche. Um das Ausreißen der Tragegriffe
bei Gebinden mit insgesamt sechs PET-Getränkebehäl-
tern ä 1,5 Itr. zuverlässig zu verhindern, sind in der Regel
Folienstärken von wenigstens 40 mm erforderlich. Aus
einer solchen Verstärkungsmaßnahme resultiert jedoch
ein Mehreinsatz an Folienmaterial von ca. 60 Gewichts-
prozent, der ausschließlich dadurch bedingt ist, dass die
Folie an den und im Umgebungsbereich der Verbin-
dungsstellen zum Tragegriff über eine ausreichende me-
chanische Stabilität für die Handhabung der Gebinde
verfügt.
[0004] Die DE 693 11 338 T2 offenbart eine Mehrfach-
packung für Behälter, insbesondere für Getränkebehäl-
ter in einer einheitlichen Gruppe, bei der die Behälter
mittels einer Banderole aus Kunststoff zusammengehal-
ten sind. Ein flexibler Tragegriff ist an den Außenseiten
der Mehrfachpackung fixiert, wobei die Verbindungsstel-
len jeweils einen Bereich bilden und überdecken, in dem
die Tragegriffenden sowohl an der Banderole als auch
an den Behältermantelflächen fixiert sind.

[0005] Die WO 98/07635 offenbart eine Gebindean-
ordnung mit zwei, drei oder mehr mittels eines als Hal-
teband fungierenden Etiketts zusammengehaltenen Be-
hältern oder Flaschen. Das Band kann einen Handgriff
ausgebildet haben, so dass das Gebinde getragen wer-
den kann. Als Stärke des Bandes wird ein Bereich zwi-
schen 8 und 100 mm angegeben.
[0006] Eine weitere Gebindeanordnung mit sechs oder
mehr durch Schrumpffolie zusammengehaltenen Ge-
tränkedosen geht aus der WO 2008/052211 A2 hervor.
Die Schrumpffolie besteht aus zwei Lagen, die an meh-
reren Stellen quer zur Längsrichtung zusammengeheftet
sind, dass jeweils sechs oder mehr schlauchförmige Ab-
schnitte gebildet sind, in welche die Getränkedosen ein-
geschoben werden können. Anschließend werden die
Folienabschnitte voneinander getrennt, so dass Gebinde
entstehen, die danach durch einen Schrumpfofen geführt
werden, wodurch die Dosen fest aneinander fixiert wer-
den. Eine Variante des Gebindes sieht einen nach oben
ragenden Handgriffabschnitt vor, der Teil der Folienab-
schnitte ist, so dass eine Klebe- oder Schweißverbindung
entfällt.
[0007] Ein vorrangiges Ziel der Erfindung wird darin
gesehen, ein Gebinde mit Tragegriff mit mehreren mittels
einer Folie oder Umverpackung zusammengehaltenen
Artikeln sowie ein Verfahren und eine Vorrichtung zur
Herstellung solcher Gebinde zur Verfügung zu stellen,
bei dem/denen trotz Verwendung einer möglichst dün-
nen Folie oder Umverpackung eine ausreichende me-
chanische Stabilität im Zusammenhang mit der Fixierung
der Tragegriffenden an den Gebindeaußenseiten ge-
währleistet werden kann.
[0008] Das genannte Ziel der Erfindung wird mit den
Gegenständen der unabhängigen Ansprüche erreicht.
Merkmale vorteilhafter Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den jeweiligen abhängigen Ansprü-
chen. So schlägt die Erfindung zur Erreichung des ge-
nannten Ziels ein Gebinde mit Tragegriff vor, das aus
wenigstens zwei Artikeln gebildet ist bzw. zwei oder mehr
Artikel umfasst, die mittels einer Schrumpffolie, einer
Banderole oder dergleichen Umverpackung zumindest
teilweise umhüllt und zusammengehalten sind. Der Tra-
gegriff ist an definierten Kontaktstellen an Außenseiten
der Artikel, insbesondere an Außenseiten von wenigs-
tens zwei gegenüber liegend angeordneten Artikeln des
Gebindes fixiert. Gemäß der vorliegenden Erfindung ist
der Tragegriff derart über Kontaktstellen am Gebinde fi-
xiert, dass alle beim Tragen des Gebindes am Tragegriff
auftretenden Zugkräfte weitestgehend vom Tragegriff
über die Kontaktstellen auf Außenseiten von wenigstens
zwei unterschiedlichen Artikeln geleitet sind. Hierbei
kann zudem vorgesehen sein, dass der Tragegriff an
Kontaktstellen an Außenseiten der Umverpackung fixiert
ist, an welchen Kontaktstellen die Umverpackung haf-
tend und zugkraftübertragend mit Außenseiten wenigs-
tens zweier unterschiedlicher Artikeln verbunden ist. Die
Kontaktstellen können bspw. durch Klebestellen
und/oder Schweißstellen zwischen Mantelflächen der
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Artikel und dem Tragegriff gebildet sein, wobei diese Kle-
bestellen und/oder Schweißstellen die Umverpackung
zugkraftübertragend mit dem Tragegriff sowie mit den
Mantelflächen der Artikel verbinden. D.h., die Umverpa-
ckung bzw. Folie muss an den Kontaktstellen nicht zwin-
gend durchbrochen sein, sondern kann in geeigneter
Weise haftend sowohl mit den Tragegriffenden als auch
mit den Außenmantelflächen der Artikel oder Behälter
verbunden sein. Wesentlich hierbei ist, dass die Zugkräf-
te beim Tragen des Gebindes am Tragegriff in einer Wei-
se verlaufen, dass beim Tragen des Gebindes keine nen-
nenswerten oder nur geringe Kräfte auf die umhüllende
Verpackung einwirken. Der Kraftverlauf geht somit im-
mer auf dem direkten Weg von der Klebe- oder
Schweißstelle des Tragegriffs auf die Artikel über.
[0009] Wahlweise kann jedoch auch vorgesehen sein,
dass sich die Kontaktstellen zumindest teilweise mit Aus-
sparungen in der Umverpackung decken und diese
durchdringen und somit eine Klebe- und/oder
Schweißverbindung zwischen den jeweiligen Tragegrif-
fenden und den Außenseiten oder Mantelflächen der Ar-
tikel herstellen, insbesondere unter Einbeziehung der
Umverpackung, die an den Rändern ihrer jeweiligen Aus-
sparungen mit den Kontaktstellen verbunden sein kön-
nen. Die Kontaktstellen können wahlweise durch Klebe-
stellen zwischen den Mantelflächen der Artikel und dem
Tragegriff gebildet sein, wobei die Tragegriffenden an
den Artikeln fixiert sind, so dass eine zum Greifen des
Gebindes geeignete Schlaufe das Gebinde nach oben
überragt. Wahlweise können die Kontaktstellen auch
durch Schweißstellen zwischen den Mantelflächen der
Artikel und dem Tragegriff bzw. den beiden Tragegriffen-
den gebildet sein.
[0010] Die Kontaktstellen, d.h. die Verbindungsstellen
zwischen dem Tragegriff und dem Gebinde können in
einer Weise ausgestaltet sein, dass die Umverpackung
im Bereich der Kontaktstellen jeweils Aussparungen auf-
weist, wobei die Aussparungen im Wesentlichen mit den
Dimensionen der Kontaktflächen korrespondieren kön-
nen. Die Klebe- oder Schweißstellen können dabei durch
die Aussparungen hindurchgreifen und die Ränder der
Aussparung zumindest teilweise berühren. Mit einer sol-
chen Fixierung des Tragegriffs an den Artikeln wird die
umhüllende Umverpackung von Zugkräften entlastet
bzw. völlig befreit, die beim Tragen des Gebindes am
Tragegriff auf das Gebinde übertragen werden und bei
einem an der Umverpackung verankerten Tragegriff zu
hohen punktuellen Belastungen führen würden, die zu
einem Bruch, Einreißen oder allgemein zu einem Versa-
gen oder Teilversagen der umhüllenden Folie oder Um-
verpackung führen könnte.
[0011] Als Tragegriffmaterial kommen unterschiedli-
che Kunststoff- und/oder Verbundmaterialien in Frage,
bspw. ein PET-Material ausreichender Stärke, das eine
Flexibilität und ggf. eine Längselastizität aufweist, die ein
komfortables einhändiges Greifen und Tragen des Ge-
bindes am Tragegriff erlaubt. Zudem kann das Trage-
griffmaterial eine Papier- oder Kartonverstärkung sowie

selbstklebende Flächen an den Tragegriffenden aufwei-
sen. Typische Gebinde solcher Art können bspw. vier
oder sechs Getränkebehälter aufweisen, die mittels
schrumpfbarer Folie oder mittels anderer Umverpackun-
gen wie bspw. schlauchartigen Umhüllungen zusam-
mengehalten und zu einem transportablen Gebinde zu-
sammengefasst sind.
[0012] Die Kontaktstellen können insbesondere durch
Klebestellen und/oder durch Schweißstellen zwischen
den Mantelflächen der Artikel und dem Tragegriff gebil-
det sein. Wahlweise können sich die Kontaktstellen im
Wesentlichen auf die Aussparungen beschränken, so
dass sie die Umverpackung nicht oder nur linienartig be-
rühren und damit nur geringfügig in die Ränder der Aus-
sparung hineinreichen. In diesem Fall bleibt die Umver-
packung, Folie, Schrumpffolie o. dgl. weitgehend frei von
Zugbelastungen, wenn das Gebinde am Tragegriff an-
gehoben wird. Ebenso möglich sind jedoch Varianten,
bei der sich die Kontaktstellen zumindest teilweise in die
Umverpackung bzw. Ränder deren Aussparungen er-
strecken, so dass die Kontaktstellen die Ränder der Aus-
sparungen umfassen oder sich zumindest teilweise mit
den Rändern der Aussparungen überdecken.
[0013] Wahlweise können die Kontakt- bzw. Klebe-
und/oder Schweißstellen vollflächig ausgebildet sein
oder mehrere Klebe- oder Schweißpunkte je Kontaktstel-
le umfassen. Zudem können die Aussparungen im We-
sentlichen mit den Dimensionen der Kontaktflächen kor-
respondieren oder etwas kleiner als diese sein, so dass
die fixierten Bereiche des Tragegriffs randseitig der Aus-
sparungen in die Umverpackung hineinreichen. Alterna-
tiv sind auch Varianten denkbar, bei denen die Ausspa-
rungen deutlich größer sind als die Kontaktstellen oder
Kontaktflächen, so dass die Aussparungen bspw. jeweils
ein sog. Folienauge bilden können, das durch ein Umwi-
ckeln der zu einem Gebinde gruppierten Artikel um eine
horizontale Querachse entstanden ist.
[0014] Bei der Erfindung steht die Verstärkung und
Stabilisierung von Schwachstellen bei mit dünner Folie
umhüllten Gebinden, die mit einem Tragegriff versehen
sind, im Vordergrund. Zu diesem Zweck können Klebe-
punkte oder Schweißpunkte zwischen Folie und Behälter
- im Bereich der Handgriff-Klebefläche - appliziert wer-
den. Die Haftpunkte können durch beliebige geeignete
Kleber wie Heißkleber, Flüssigkleber, doppelseitiges
Klebeband oder auch durch Verschweißen - z.B. mittels
Ultraschall-Verschweißung - hergestellt werden. Sowohl
bei einer Verschweißung als auch bei einer Klebeverbin-
dung ist es zudem möglich, alle drei Komponenten (Be-
hälter, Umverpackungsfolie und Handgriff) miteinander
zu verbinden. Die Anzahl, Größe und Lage der Klebe-
oder Schweißpunkte richtet sich nach den jeweiligen An-
forderungen. In diesem Zusammenhang ist es nicht ent-
scheidend, ob der der Kleber vor dem Folieneinschlag
oder nachher an dem fertigen Gebinde (mit oder ohne
aufgeklebtem Handgriff) appliziert wird, so lange die Ver-
arbeitungszeit des Klebers zur Anwendung passt.
[0015] Die Klebe- oder Schweißverbindung von der
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Schrumpffolie zu den Behältern leitet den Kraftverlauf
beim Anheben des Gebindes am Handgriff, die aus der
Gewichtskraft des Gebindes resultiert, über den Hand-
griff auf die Behälter, ohne dass die Folie hierbei über-
mäßig gedehnt und dadurch ggf. zerstört wird.
[0016] Die Erfindung umfasst weiterhin ein Verfahren
zur Herstellung von Gebinden mit einem Tragegriff, bei
dem wenigstens zwei Artikel mittels einer Schrumpffolie,
Banderole o. dgl. Umverpackung zumindest teilweise
umhüllt und zusammengehalten werden. Zudem wird bei
dem Verfahren der Tragegriff mittels Klebe- und/oder
Schweißverbindungen an Kontaktstellen an Außensei-
ten von Artikeln fixiert. Bei dem Verfahren ist vorgesehen,
dass der Tragegriff mittels Klebe- und/oder Schweißver-
bindungen derart an Kontaktstellen am Gebinde fixiert
wird, dass alle beim Tragen des Gebindes am Tragegriff
auftretenden Zugkräfte weitestgehend vom Tragegriff
über die Kontaktstellen auf Außenseiten von wenigstens
zwei unterschiedlichen Artikeln geleitet werden. Hierbei
kann vorgesehen sein, dass der Tragegriff an Kontakt-
stellen an Außenseiten der Umverpackung fixiert wird,
an welchen Kontaktstellen die Umverpackung haftend
und gleichzeitig zugkraftübertragend mit Außenseiten
wenigstens zweier unterschiedlicher Artikeln verbunden
wird.
[0017] Alternativ hierzu kann auch vorgesehen sein,
dass sich die Kontaktstellen zumindest teilweise mit Aus-
sparungen in der Umverpackung oder Folienumhüllung
decken und diese durchdringen. Die Folie bzw. die Um-
verpackung kann bspw. sog. Folienaugen aufweisen, die
Teile der Artikel freilassen, so dass an die freiliegenden
Artikelmantelflächen, die gleichzeitig die Seitenflächen
des Gebindes bilden, die Tragegriffenden fixiert bzw. an-
geklebt werden können.
[0018] Bei einer ersten Variante des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens kann die Folie oder Umverpackung mit
Aussparungen versehen sein. Diese Aussparungen kön-
nen bspw. unmittelbar nach dem Abwickeln der Folie von
einem Endlosvorrat und vor der Umhüllung der Artikel
eingebracht werden, bspw. durch ein mechanisches
oder optisches Stanzverfahren wie bspw. einem Laser-
schneidverfahren. Während des Folientransports kann
der Tragegriff mit seinen Enden über die in die Folie ein-
gebrachten Aussparungen unter zumindest teilweiser
Überdeckung bzw. Abdeckung der Aussparungen auf
die Folie oder Umverpackung appliziert werden, wonach
anschließend die Artikel mit der Folie oder Umverpa-
ckung umhüllt werden. Bei dieser Variante des Verfah-
rens haftet der Tragegriff an der vorgestanzten Folie, so
dass die Fixierung oder Verklebung und/oder Verschwei-
ßung des Tragegriffs anschließend durch die Ausstan-
zungen hindurch an die Artikelmantelfläche reicht. Wahl-
weise kann auch eine vorgestanzte Folie von dem Foli-
envorrat abgewickelt werden, welche die vorgesehenen
Aussparungen bereits aufweist.
[0019] Bei einer zweiten Variante des Verfahrens kann
die Folie oder Umverpackung ebenfalls zunächst mit
Aussparungen versehen werden, bspw. durch Lasern

oder Stanzen, wonach die Artikel mit der Folie oder Um-
verpackung umhüllt werden und anschließend der Tra-
gegriff unter Kontaktierung der Aussparungen auf die
Mantelflächen der Artikel, d.h. auf das umhüllte Gebinde,
appliziert wird. Wahlweise kann auch hierbei eine vorge-
stanzte Folie von dem Folienvorrat abgewickelt werden,
welche die vorgesehenen Aussparungen bereits auf-
weist.
[0020] Eine dritte Variante des erfindungsgemäßen
Verfahrens sieht vor, dass die Artikel zunächst mit der
Folie oder Umverpackung umhüllt werden, wonach die
Umverpackung mit Aussparungen versehen wird, was
bspw. durch mechanisches Ausstanzen oder Lasern
nach dem Aufbringen der Folie erfolgen kann. Anschlie-
ßend kann der Tragegriff unter Kontaktierung der Aus-
sparungen auf die Mantelflächen der Artikel, d.h. auf das
fertige Gebinde, appliziert werden.
[0021] Wird als Umverpackung bspw. Schrumpffolie
verwendet, so kann diese die erforderlichen Aussparun-
gen bereits vor dem Umhüllen der Artikel aufweisen.
Nach dem Umwickeln der Artikel erfolgt normalerweise
das Aufschrumpfen der Folie unter Wärmeeinwirkung,
wonach der Tragegriff bspw. in den Bereich des verblei-
benden Folienauges an die Artikelmantelflächen appli-
ziert werden kann. Bei einer solchen Verfahrensvariante
können die Artikel bspw. mittels eines Folieneinschlag-
moduls im Bereich einer Transportstrecke in Förderrich-
tung mit einer von einem Endlosvorrat zur Verfügung ge-
stellten Folie umhüllt werden, so dass Gebinde mit in
Förderrichtung seitlich angeordneten Aussparungen an
gegenüber liegenden Außenseiten gebildet werden.
Während des weiteren Transports können die Gebinde
um ca. 90° oder 270° um eine Hochachse bzw. um einen
Winkel von 90 oder 270° quer zur Förderrichtung gedreht
werden, so dass der Tragegriff unter Kontaktierung der
mit Aussparungen versehenen, in Förderrichtung vorder-
und rückseitig angeordneten Gebindeaußenseiten appli-
ziert werden kann. Bei dieser Verfahrensvariante kann
als Umverpackung bspw. Schrumpffolie, Klebefolie oder
eine dünne und dehnbare, gut haftende Folienbahn als
Umhüllung für die Artikel zur Ausbildung von Folienge-
binden verwendet werden.
[0022] Zum Applizieren von Klebepunkten am fertigen
Gebinde ist es z.B. denkbar, dass ein Vakuum-Sauger
die Folie - u.U. auch den bereits aufgeklebten Handgriff
- von den Behältern abhebt und der Kleber seitlich mit
einer Nadel durch die Folie eingebracht wird. Es könnte
die Nadel auch im Sauger integriert sein, so dass sich
beim Ansaugen die Folie in den Sauger zieht und da-
durch von der dort platzierten Nadel durchstoßen wird.
Die Dicke der Schrumpffolie kann somit soweit reduziert
werden, dass die Festigkeit noch ausreichend ist, um
das Restgebinde zusammenzuhalten und dass die äu-
ßeren Behälter beim Anheben des Gebindes am Hand-
griff nicht unzumutbar weit absacken.
[0023] Bei ungeraden Reihen Behältern nebeneinan-
der wie bspw. bei 3x2-Sixpacks kann der Handgriff sym-
metrisch außerhalb der mittleren Behälter oder Flaschen
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aufgebracht werden. Bei geraden Zahlen von Behältern
nebeneinander wie bspw. bei 4x4-Gebinden kann der
Handgriff auch diagonal verlaufen.
[0024] Schließlich umfasst die vorliegende Erfindung
eine Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens zur
Herstellung von Gebinden mit Tragegriffen gemäß einer
der zuvor beschriebenen Ausführungsvarianten. Die
Vorrichtung umfasst eine Transportstrecke zur Beförde-
rung von Artikelgruppen und ein Folieneinschlagmodul
zur Umhüllung der Artikelgruppen mit einer von einem
Folienvorrat zugeführten dehn- und/oder unter Wärme
schrumpfbaren Folie zur Bildung von Foliengebinden,
die mit Aussparungen an wenigstens zwei gegenüber
liegenden Seitenflächen der Gebinde versehen sind
bzw. nachträglich versehen werden. Weiterhin umfasst
die Vorrichtung eine Applikationseinrichtung zur Aufbrin-
gung von Tragegriffen unter Fixierung der Tragegriffen-
den im Bereich der Aussparungen durch Schweiß-
und/oder Klebeverbindungen.
[0025] Durch ein teilweises oder vollständiges Verkle-
ben oder Verschweißen des Tragegriffes mit den Behäl-
tern selbst anstelle der umhüllenden Folie verlauft der
Kraftfluss beim Anheben des Gebindes nicht vom Tra-
gegriff über die Folie zum Behälter, sondern direkt zwi-
schen Griff und Behälter. Die Henkelfestigkeit wird mit
dieser Anordnung somit unabhängig von der Folienfes-
tigkeit, so dass wahlweise auch sehr dünne Folie zum
Einsatz kommen kann. Bei gleicher Funktion kann somit
der Materialeinsatz an Folie bzw. Sekundärverpackung
deutlich reduziert werden. Die Tragfähigkeit des Trage-
griffs wird gleichzeitig deutlich erhöht. Die Gebinde kön-
nen mit herkömmlichen Maschinen ohne nennenswerten
Umrüstaufwand hergestellt und verarbeitet werden. In
Belastungsversuchen hat sich herausgestellt, dass sol-
cherart hergestellte Gebinde mit Schrumpffolien-Sekun-
därverpackungen auch mit Folienstärken von 25 mm mit
einer hohen Anzahl von Lastzyklen zu beaufschlagen
waren, ohne dass es zu einem Versagen der Verbindung
und/oder der Folie gekommen wäre, während bei her-
kömmlichen Verbindungssystemen kaum ein Anheben
des Gebindes ohne Ausreißen der Folie zu realisieren
war.
[0026] Weiterhin hat die erfindungsgemäße Verbin-
dungstechnik zwischen Tragegriff und Gebinde den Vor-
teil, dass alle Arten von Bedruckungen, Bildern, Struktu-
rierungen etc., die sich auf der Umverpackung bzw. der
Schrumpffolie befinden und ggf. in Bezug auf die umhüll-
ten Artikel oder Getränkebehälter ausgerichtet und po-
sitioniert sein können, während der Handhabung der Ge-
binde nicht beeinträchtigt werden können, da sich die
Umverpackung oder die Folie auch beim Anheben der
Gebinde am Tragegriff nicht gegenüber den Artikeln ver-
schieben, sondern an ihrer vorgesehenen ursprüngli-
chen Position verbleiben.
[0027] Nachfolgend verdeutlichen Ausführungsbei-
spiele die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beige-
fügten Zeichnungen. Die Größenverhältnisse der einzel-
nen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen

nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige
Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren
Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen
Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt in zwei schematischen Ansichten eine
erste Variante eines erfindungsgemäßen Gebindes
mit Tragegriff.

Fig. 2 zeigt eine schematische Perspektivansicht ei-
ner Ausführungsvariante eines erfindungsgemäßen
Gebindes mit Tragegriff.

Fig. 3 zeigt in zwei schematischen Detailansichten
eine Kontaktstelle eines mit dem Gebinde verklebten
oder verschweißten Tragegriffes.

Fig. 4 zeigt in zwei schematischen Ansichten eine
alternative Variante eines erfindungsgemäßen Ge-
bindes mit Tragegriff.

Fig. 5 zeigt in einer schematischen Perspektivdar-
stellung einen Verfahrensschritt beim Herstellen ei-
ner Klebestelle zwischen einem Tragegriffende und
dem Gebinde.

Fig. 6 zeigt eine schematische Ansicht einer ersten
Variante einer Vorrichtung zur Herstellung von erfin-
dungsgemäßen Gebinden.

Fig. 7 zeigt eine schematische Ansicht einer zweiten
Variante der Vorrichtung zur Herstellung von erfin-
dungsgemäßen Gebinden.

Fig. 8 zeigt eine schematische Ansicht einer dritten
Variante der Vorrichtung zur Herstellung von erfin-
dungsgemäßen Gebinden.

Fig. 9 zeigt eine schematische Ansicht einer vierten
Variante der Vorrichtung zur Herstellung von erfin-
dungsgemäßen Gebinden.

[0028] Gleiche oder gleich wirkende Elemente der Er-
findung sind jeweils mit gleichen Bezugsziffern bezeich-
net. Meist werden der Übersicht halber nur Bezugszei-
chen in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Be-
schreibung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die dar-
gestellten Ausführungsformen stellen lediglich Beispiele
dar, wie die erfindungsgemäße Vorrichtung oder das er-
findungsgemäße Verfahren ausgestaltet sein können
und stellen keine abschließende Begrenzung dar.
[0029] Die schematischen Ansichten der Fig. 1a und
der Fig. 1b zeigen eine erste Variante eines erfindungs-
gemäßen Gebindes 10 mit Tragegriff 12. Das Gebinde
10 umfasst in der gezeigten Ausführungsvariante insge-
samt sechs Artikel 14 in Form von PET-Getränkebehäl-
tern 16, die in einer sog. Rechteckanordnung gruppiert
und mit einer umhüllenden Einweg-Umverpackung 18 in
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Gestalt einer Schrumpffolie 20, insbesondere einer PE-
Schrumpffolie 20 zusammengehalten sind. Der Trage-
griff 12 ist an definierten Kontaktstellen 22 an Außensei-
ten von wenigstens zwei gegenüber liegend angeordne-
ten Artikeln 14 bzw. Getränkebehältern 16 des Gebindes
10 fixiert. Diese Kontaktstellen 22 decken sich gemäß
der vorliegenden Erfindung zumindest teilweise mit Aus-
sparungen 24 in der Umverpackung 18 bzw. Folie 20, so
dass die Kontaktstellen 22 im gezeigten Ausführungs-
beispiel durch die Aussparungen 24 hindurchgreifen und
die Ränder 26 der Aussparung 24 zumindest teilweise
berühren, wie dies die vergrößerte Darstellung der Fig.
3a verdeutlicht.
[0030] Das an der Kontaktstelle 22 haftende, rechteck-
förmige und sich länglich in vertikaler Richtung entlang
der Mantelfläche 28 des Behälters 16 bzw. des Artikels
14 erstreckende Tragegriffende 30 überdeckt hierbei
nicht nur die ebenfalls längliche Aussparung 24, sondern
auch deren Randbereich 26 sowie einen Teil der den
Rand 26 umgebenden Folienoberfläche 32, wobei je-
doch aufgrund der sich in der Aussparung 24 konzent-
rierenden, eine Klebeverbindung 34 oder Schweißver-
bindung 35 aufweisenden Kontaktstelle 22 weitgehend
der gesamte Kraftfluss direkt vom Tragegriff 12 durch die
Aussparung 24 hindurch auf die Mantelfläche 28 des
kontaktierten Artikels 14 bzw. Behälters 16 stattfindet.
Gleichzeitig wird die Folienoberfläche 32 und damit der
die Kontaktstelle 22 umgebende Bereich der Umverpa-
ckung 18 bzw. Schrumpffolie 20 von Zugkräften beim
Tragen des Gebindes 10 entlastet, da die relativ kleine
Kontaktfläche außerhalb des Randes 26 keine nennens-
werten Zugkräfte F in die Umverpackung 18 bzw. Folie
20 einleiten.
[0031] Wahlweise kann die Kontaktstelle 22 auch auf
eine Weise ausgestaltet sein, dass sich die Klebeverbin-
dung 34 oder Schweißverbindung 35 auf den Bereich
bzw. die Flächenausdehnung der Aussparung 24 be-
schränkt, wogegen der Randbereich 26 und der Bereich
außerhalb dieses Randes 26 keinen Klebstoff aufweist,
wodurch die Folie 20 bzw. Umverpackung 18 gänzlich
von Zugkräften F freigehalten werden, die über den Tra-
gegriff 12 aufgebracht werden.
[0032] Die schematische Perspektivansicht der Fig. 2
zeigt eine weitere Ausführungsvariante des erfindungs-
gemäßen Gebindes 10 mit Tragegriff 12, der eine ober-
halb der Gebindeoberseite befindliche Griffschlaufe 13
zum Tragen des Gebindes 10 ausbildet. Das Gebinde
10 umfasst auch bei dieser Variante insgesamt sechs
Artikel 14 in Form von PET-Getränkebehältern 16, die in
einer sog. Rechteckanordnung gruppiert und mit einer
umhüllenden Einweg-Umverpackung 18 in Gestalt einer
Schrumpffolie 20, insbesondere einer PE-Schrumpffolie
zusammengehalten sind. Der Tragegriff 12 ist an defi-
nierten Kontaktstellen 22 im Bereich von Außenseiten
wenigstens zweier gegenüber liegend angeordneter Ar-
tikel 14 bzw. Getränkebehälter 16 des Gebindes 10 fi-
xiert.
[0033] Diese Kontaktstellen 22 beziehen gemäß einer

Variante der Erfindung die Umverpackung 18 mit ein, so
dass die Tragegriffenden 30 auf die Außenseite der Um-
verpackung 18 appliziert sind. Wahlweise können sich
die Kontaktstellen 22 jedoch zumindest teilweise mit Aus-
sparungen 24 in der Umverpackung 18 bzw. Folie 20
decken, so dass die Kontaktstellen 22 im gezeigten Aus-
führungsbeispiel durch die Aussparungen 24 hindurch-
greifen und die Ränder 26 der Aussparung 24 zumindest
teilweise berühren, wie dies die vergrößerte Darstellung
der Fig. 3a verdeutlicht. Dennoch sei mit Verweis auf die
Fig. 2 darauf hingewiesen, dass der Tragegriff 12 bei
dieser Variante zunächst auf die Folie 20 bzw. Umver-
packung 18 appliziert ist, auch wenn die Tragegriffenden
30 über geeignete Verbindungstechniken unter Durch-
dringung der Folie 20 oder Umverpackung 18 haftend an
die Behältermantelflächen 28 appliziert werden.
[0034] Das an der Kontaktstelle 22 haftende, rechteck-
förmige und sich länglich in vertikaler Richtung entlang
der Mantelfläche 28 des Behälters 16 bzw. des Artikels
14 erstreckende Tragegriffende 30 überdeckt hierbei so-
wohl vollständig die längliche oder punktuelle Ausspa-
rung 24 als auch deren Randbereich 26 sowie einen Teil
der den Rand 26 umgebenden Folienoberfläche 32, wo-
bei jedoch aufgrund der sich in der Aussparung 24 kon-
zentrierenden, eine Klebeverbindung 34 und/oder
Schweißverbindung 35 aufweisende Kontaktstelle 22
weitgehend der gesamte Kraftfluss direkt vom Tragegriff
12 durch die Aussparung 24 hindurch auf die Mantelflä-
che 28 des kontaktierten Artikels 14 bzw. Behälters 16
stattfindet. Gleichzeitig wird die Folienoberfläche 32 und
damit der die Kontaktstelle 22 umgebende Bereich der
Umverpackung 18 bzw. Schrumpffolie 20 von Zugkräften
beim Tragen des Gebindes 10 entlastet, da die relativ
kleine Kontaktfläche außerhalb des Randes 26 keine
nennenswerten Zugkräfte F in die Umverpackung 18
bzw. Folie 20 einleiten.
[0035] Wahlweise kann die Kontaktstelle 22 auch auf
eine Weise ausgestaltet sein, dass sich die Klebeverbin-
dung 34 oder Schweißverbindung 35 auf den Bereich
der Aussparung 24 beschränkt, wogegen der Randbe-
reich 26 und der Bereich außerhalb dieses Randes 26
keinen Klebstoff aufweisen bzw. nicht mit verschweißt
sind, wodurch die Folie 20 bzw. Umverpackung 18 gänz-
lich von Zugkräften F freigehalten werden, die über den
Tragegriff 12 aufgebracht werden.
[0036] Die schematische Detailansicht der Fig. 3b
zeigt eine Variante, bei der die Kontaktstelle 22 mehrere
Aussparungen 24 aufweist, die vertikal in einer Reihe
übereinander angeordnet sind. Diese Aussparungen 24
bilden jeweils die Klebeverbindungen 34 oder
Schweißverbindungen 35 zu den Mantelflächen 28 der
Artikel 14 bzw. Getränkebehälter 16, wobei die Klebe-
verbindungen 34 oder Schweißverbindungen 35 wahl-
weise in das auf der Folienoberfläche 32 im Bereich au-
ßerhalb der Ränder 26 aufliegende Tragegriffende 30
hineinreichen kann oder diese Bereiche von Klebstoff
freigehalten sein können.
[0037] Die Aussparungen 24 können wahlweise auch
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deutlich kleiner sein als in der Fig. 3b angedeutet und
bspw. lediglich durch Schweiß- oder Klebepunkte 34, 35
gebildet sein, welche die Umverpackung 18 oder Folie
20 punktuell und auf kleiner Fläche durchdringen (vgl.
Fig. 5).
[0038] Bei der in den Figuren 4a und 4b gezeigten drit-
ten Gebindevariante ist der Tragegriff 12 nicht in einer
an die Größe seiner Kontaktstellen 22 an den Tragegrif-
fenden 30 angepassten Aussparung fixiert, wie dies bei
der in Fig. 1 gezeigten Ausführungsvariante der Fall ist,
sondern im Bereich eines sog. Folienauges 33 angeord-
net, das einen relativ großen Bereich der vertikalen
Front- und Rückseiten des Gebindes 10 von Folie 20
unbedeckt lässt und das beim Wärmeschrumpfen der
Schrumpffolie 20 tendenziell noch größer wird als nach
dem Umwickeln der gruppierten Artikel 14 bzw. Geträn-
kebehälter 16 mit der Folie 20. Das Folienauge 33 kann
bspw. einen Anteil von ca. 50 % der Front- und Rückseite
des Gebindes 10 einnehmen, wahlweise jedoch auch
einen deutlich kleineren oder größeren Anteil.
[0039] Bei dieser Variante stehen die Kontaktstellen
22 mit den Klebeverbindungen 34 oder Schweißverbin-
dungen 35, welche die Tragegriffenden 30 des Trage-
griffs 12 an den zu den Außenseiten des Gebindes 10
weisenden Bereichen der Mantelflächen 28 der beiden
mittig angeordneten Getränkebehälter 16 des Gebindes
10 fixieren, nicht in haftendem Kontakt mit der Umver-
packung 18 bzw. Schrumpffolie 20, sondern weisen vor-
zugsweise einen geringen Abstand zum oberen Rand
des Folienauges 33 auf.
[0040] Die schematische Perspektivansicht der Fig. 5
zeigt anhand eines Ausführungsbeispiels eine Möglich-
keit der Verklebung des Tragegriffendes 30 des Trage-
griffes 12 an der Außenseite des Gebindes 10. So kann
bspw. ein Vakuum-Sauger 36 die Folie 20 oder Umver-
packung 18, ggf. zusammen mit dem bereits aufgekleb-
ten Tragegriff 12 (hier nicht dargestellt), von den Behäl-
tern 16 abheben, wonach der Klebstoff seitlich mit einer
Injektionsnadel 38 durch die Umverpackung 18 oder Fo-
lie 20 hindurch eingebracht werden kann. Wahlweise
kann die Nadel 38 auch im Sauger 36 integriert sein, so
dass sich beim Ansaugen die Folie 20 in den Sauger 36
zieht und dadurch von der dort platzierten Nadel 38
durchstoßen wird. Die Dicke der Schrumpffolie 20 kann
somit soweit reduziert werden, dass die Festigkeit noch
ausreichend ist, um das Restgebinde zusammenzuhal-
ten, ohne dass die äußeren Behälter 16 beim Anheben
des Gebindes 10 am Handgriff 12 nicht unzumutbar weit
absacken.
[0041] Bei einer hier nicht im Detail erkennbaren, je-
doch erfindungsgemäßen Variante ist der Tragegriff 12
oder Handgriff derart über die Kontaktstellen 22 am Ge-
binde 10 fixiert, dass alle beim Tragen des Gebindes 10
am Tragegriff 12 auftretenden Zugkräfte weitestgehend
vom Tragegriff 12 über die Kontaktstellen 22 auf die Be-
hältermantelflächen 28 von wenigstens zwei unter-
schiedlichen Artikeln 14 geleitet werden. Hierbei kann
zudem vorgesehen sein, dass der Tragegriff 12 an den

Kontaktstellen 22 an den Außenseiten der Umverpa-
ckung 18 bzw. der Folie 20 fixiert ist, so dass die Umver-
packung 18 bzw. die Folie 20 haftend und zugkraftüber-
tragend mit den Außenmantelflächen 28 wenigstens
zweier unterschiedlicher Artikel 14 verbunden ist. Wie
oben erwähnt und anhand der Figuren 1 bis 5 erläutert,
können die Kontaktstellen 22 bspw. durch Klebestellen
34 und/oder Schweißstellen 35 zwischen den Mantelflä-
chen 28 der Artikel 14 und dem Tragegriff 12 gebildet
sein, wobei diese Klebestellen 34 und/oder Schweißstel-
len 35 die Umverpackung 18 zugkraftübertragend mit
dem Tragegriff 12 sowie mit den Mantelflächen 28 der
Artikel 14 verbinden. D.h., die Umverpackung 18 bzw.
Folie 20 muss an den Kontaktstellen 22 nicht zwingend
durchbrochen sein, sondern kann in geeigneter Weise
haftend sowohl mit den Tragegriffenden 30 als auch mit
den Außenmantelflächen 28 der Artikel 14 oder Behälter
verbunden sein. Wesentlich hierbei ist, dass die Zugkräf-
te beim Aufnehmen des Gebindes 10 am Tragegriff 12
in einer Weise verlaufen, dass beim Tragen des Gebin-
des 10 keine nennenswerten oder allenfalls geringe Kräf-
te auf die umhüllende Verpackung 18 bzw. 20 einwirken.
Der Kraftverlauf geht somit immer auf dem direkten Weg
von der Klebe- oder Schweißstelle 34, 35 des Tragegriffs
12 bzw. 30 auf die Artikel 14 über.
[0042] Die Figuren 6 bis 9 zeigen jeweils in schemati-
schen Ansichten vier unterschiedliche Varianten einer
Vorrichtung zur Herstellung von erfindungsgemäßen Ge-
binden 10. Die damit jeweils durchführbaren Verfahren
zur Herstellung der Gebinde 10 werden ebenfalls anhand
der Figuren 6 bis 9 erläutert. So haben die dort gezeigten
Verpackungsmaschinen 40 gemeinsam, dass in einer
Transportrichtung 42 jeweils gruppierte Artikel 14 oder
Behälter 16 auf Horizontalfördereinrichtungen 44 zu-
nächst einen Folienpacker 46 und danach einen
Schrumpfofen 48 durchlaufen, wonach sie über einen
Gebindetransportabschnitt 50 weiteren, hier nicht ge-
zeigten, Verpackungs- und/oder Verarbeitungsstationen
zugeführt werden, so bspw. einer Palettiereinrichtung o.
dgl.
[0043] Im Bereich des Folienpackers 46 wird die zur
Verpackung der gruppierten Artikel 14 oder Behälter 16
eine von einem Endlos-Folienvorrat 52 abgerollte
Schrumpffolie 20 zur Verfügung gestellt und über eine
Folientrennstation 54 einem Folieneinschlagmodul 56
zugeführt, das die Gruppierungen der Artikel 14 oder Be-
hälter 16 mit der Schrumpffolie 20 umhüllt. Anhand der
Figuren 6 bis 9 werden nun verschiedene Varianten der
Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Ge-
binde 10 mit Tragegriff 12 verdeutlicht. Gemeinsam ist
allen gezeigten Verfahrensvarianten, dass die Artikel 14
oder Behälter 16 im Bereich des Folienpackers 46 jeweils
mit der Schrumpffolie 20 oder Umverpackung 18 umhüllt
und zusammengehalten werden. Zudem wird bei dem
Verfahren der Tragegriff 12 an den vorgesehenen Kon-
taktstellen an den Außenseiten der Artikel 14 fixiert, wo-
bei diese Kontaktstellen zumindest teilweise mit Ausspa-
rungen in der Umverpackung oder Folienumhüllung kor-
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respondieren können (vgl. bspw. Fig. 5).
[0044] Bei der in Fig. 6 gezeigten ersten Variante des
erfindungsgemäßen Verfahrens kann die Schrumpffolie
20 im Bereich des Folienpackers 46, zwischen dem Fo-
lienvorrat 52 und der Folientrennstation 54, mit geeigne-
ten Aussparungen versehen werden. Diese Aussparun-
gen können mittels einer Stanzeinrichtung 58 o. dgl. un-
mittelbar nach dem Abwickeln der Folie 20 von ihrem
Endlosvorrat 52 und vor der Umhüllung der Artikel 14
eingebracht werden, bspw. durch ein mechanisches
oder optisches Stanzverfahren wie bspw. einem Laser-
schneidverfahren. Während des weiteren Folientrans-
ports kann der Tragegriff 12 mit seinen Enden über die
in die Folie 20 eingebrachten Aussparungen unter zu-
mindest teilweiser Überdeckung bzw. Abdeckung der
Aussparungen auf die Folie 20 oder Umverpackung ap-
pliziert werden (Verkleben oder Verschweißen), wonach
anschließend die Artikel mit der Folie 20 oder Umverpa-
ckung umhüllt werden. Zu diesem Zweck ist der Stanz-
einrichtung 58 eine geeignete Applikationseinrichtung 60
zur Fixierung der Tragegriffe auf die noch nicht in Ab-
schnitte getrennte Folie 20 nachgeordnet, bevor die Folie
20 anschließend die Folientrennstation 54 durchläuft.
[0045] Bei dieser Variante des Verfahrens haftet der
Tragegriff 12 an der vorgestanzten Folie 20, so dass die
Fixierung durch Verklebung oder Verschweißen des Tra-
gegriffs 12 anschließend durch die Ausstanzungen hin-
durch an die Artikelmantelfläche reicht. Wahlweise kann
auch eine vorgestanzte Folie von dem Folienvorrat 52
abgewickelt werden, welche die vorgesehenen Ausspa-
rungen bereits aufweist, so dass hierbei ggf. auf die dem
Folienvorrat 52 nachgeordnete Stanzeinrichtung 58 ver-
zichtet werden kann. Das Folieneinschlagmodul 56 sorgt
dann für die Umhüllung der gruppierten Artikel 14 mit den
passend abgelängten Folienabschnitten, die jeweils be-
reits den passend positionierten Tragegriff aufweisen,
bevor der weitere Transport durch den Schrumpfofen 48
und den Gebindetransportabschnitt 50 erfolgt.
[0046] Bei der in Fig. 7 gezeigten zweiten Variante des
Verfahrens kann die Folie 20 oder Umverpackung zu-
nächst vom Folienvorrat 52 abgewickelt werden, die Fo-
lientrennstation 54 durchlaufen und mittels des Foli-
eneinschlagmoduls 56 im Folienpacker 46 um die grup-
pierten Artikel 14 gewickelt werden. Anschließend wer-
den die Foliengebinde 10 in der vorgesehenen Trans-
portrichtung 42 über die Horizontalfördereinrichtung 44
durch den Schrumpfofen 48 zum nachgeordneten Ge-
bindetransportabschnitt 50 befördert, dem im gezeigten
Ausführungsbeispiel sowohl eine Stanzeinrichtung 58
zur Einbringung der erforderlichen Aussparungen in der
Folienverpackung als auch eine dieser Stanzeinrichtung
58 nachgeordnete Applikationseinrichtung 60 zugeord-
net ist, in der die Tragegriffe aufgebracht werden. Wahl-
weise kann auch bei dieser Variante eine vorgestanzte
Folie 20 vom Folienvorrat 52 abgewickelt werden, welche
die vorgesehenen Aussparungen bereits aufweist, so
dass die Stanzeinrichtung 58 im Gebindetransportab-
schnitt 50 ggf. auch entfallen kann.

[0047] Die in der schematischen Darstellung der Fig.
8 gezeigte dritte Variante des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens unterscheidet sich im Wesentlichen von den ers-
ten und zweiten Varianten durch die unterschiedlichen
oder getrennten Anordnungen der Stanzeineinrichtung
58 von der Applikationseinrichtung 60. Während bei die-
ser dritten Variante die Stanzeinrichtung 58 dem Folien-
packer 46 zugeordnet ist und sich zwischen dem Folien-
vorrat 52 und der Folientrennstation 54 befinden kann,
wie dies auch die erste Variante (Fig. 6) vorsieht, kann
die Applikationseinrichtung 60 wie bei der zweiten Vari-
ante (Fig. 7) im Bereich des Gebindetransportabschnit-
tes 50 befinden.
[0048] Die in der schematischen Darstellung der Fig.
9 gezeigte vierte Variante des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens sieht vor, dass die Artikel 14 zunächst in einer
Weise mit der Folie 20 oder Umverpackung umhüllt wer-
den, dass die in Transportrichtung 42 seitlich befindli-
chen Längsseiten der Gebinde 10 jeweils aufweisen.
Diese Folienaugen können hierbei als Aussparungen im
Sinne der Erfindung dienen. Nach dem Umwickeln der
Artikel 14 erfolgt im Schrumpfofen 48 das Aufschrumpfen
der Folie unter Wärmeeinwirkung, wonach der Tragegriff
in den Bereichen der verbleibenden Folienaugen an die
Artikelmantelflächen appliziert werden kann. Während
des weiteren Transports im Gebindetransportabschnitt
50 werden die Gebinde 10 zunächst mittels einer geeig-
neten Handhabungseinrichtung 62 um ca. 90° oder 270°
um eine Hochachse bzw. um einen Winkel von 90 oder
270° quer zur Förderrichtung 42 gedreht, so dass der
Tragegriff mittels der nachgeordneten Applikationsein-
richtung 60 unter Kontaktierung der mit den Aussparun-
gen in Gestalt der Folienaugen 33 versehenen, in För-
derrichtung 42 vorder- und rückseitig angeordneten Ge-
bindeaußenseiten appliziert werden kann. Bei dieser
Verfahrensvariante kann als Umverpackung bspw.
Schrumpffolie, Klebefolie oder eine dünne und dehnba-
re, gut haftende Folienbahn als Umhüllung für die Artikel
zur Ausbildung von Foliengebinden verwendet werden.
Wesentlich bei dieser Variante des Applikationsverfah-
rens für die Tragegriffe ist die Drehung der Gebinde 10,
wodurch das sog. Folienauge in bzw. gegen die Lauf-
richtung der transportierten Gebinde gerichtet wird, was
nach dem Umhüllen mittels des Einschlagmoduls 56
nicht gegeben wäre. Zu diesem Zweck können die Ge-
binde bspw. um 90 oder 270 Grad um ihre Hochachse
gedreht werden.
[0049] Wenn im Zusammenhang der vorstehenden
Beschreibung von Ausstanzungen die Rede ist, die mit-
tels der Stanzeinrichtung 58 in die Folie 20 oder Umver-
packung 18 des Gebindes 10 eingebracht wird, so um-
fasst dies gleichermaßen Einstiche, die mittels der Injek-
tionsnadel 38 entsprechend Fig. 5 und/oder mittels einer
im Vakuum-Sauger 36 integrierten Nadel 38 eingebracht
werden, um auf diese Weise den jeweiligen Behälterau-
ßenmantel 28 mit Klebstoff zu beaufschlagen, um dort
das Handgriffende 30 zu fixieren.
[0050] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf ei-
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ne bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es ist je-
doch für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlun-
gen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden
können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehen-
den Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0051]

10 Gebinde
12 Tragegriff
13 Griffschlaufe
14 Artikel
16 Behälter, Getränkebehälter
18 Umverpackung
20 Folie, Schrumpffolie
22 Kontaktstelle
24 Aussparung
26 Rand, Randbereich
28 Mantelfläche
30 Tragegriffende
32 Folienoberfläche
33 Folienauge
34 Klebeverbindung
35 Schweißverbindung
36 Vakuum-Sauger
38 Nadel, Injektionsnadel
40 Verpackungsmaschine
42 Transportrichtung
44 Horizontalfördereinrichtung
46 Folienpacker
48 Schrumpfofen
50 Gebindetransportabschnitt
52 Folienvorrat, Endlos-Folienvorrat
54 Folientrennstation
56 Folieneinschlagmodul
58 Stanzeinrichtung
60 Applikationseinrichtung
62 Handhabungseinrichtung

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung von Gebinden (10) mit
Tragegriff (12), bei dem wenigstens zwei Artikel (14)
mittels einer Schrumpffolie (20), Banderole o. dgl.
Umverpackung (18) zumindest teilweise umhüllt und
zusammengehalten werden, wobei der Tragegriff
(12) mittels Klebeverbindungen (34) an Kontaktstel-
len (22) am Gebinde (10) fixiert wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der Tragegriff
(12) an definierten Kontaktstellen (22) an Mantelflä-
chen (28) der Artikel (14), insbesondere an Mantel-
flächen (28) von wenigstens zwei gegenüber liegend
angeordneten Artikeln (14) des Gebindes (10) fixiert
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem die Kon-
taktstellen (22) durch Klebestellen zwischen den
Mantelflächen (28) der Artikel (14) und dem Trage-
griff (12) gebildet werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
dem der Tragegriff (12) an Kontaktstellen (22) im
Bereich von Mantelflächen (28) wenigstens zweier
gegenüber liegend angeordneter Artikel (14) unter
Einbeziehung der Umverpackung (18) fixiert wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei
dem die Kontaktstellen (22) zumindest teilweise die
Umverpackung (18) durchdringen und jeweils Kle-
beverbindungen (34) zwischen Tragegriffenden (30)
und den Artikeln (14) und/oder der Umverpackung
(18) hergestellt werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, bei
dem sich die Kontaktstellen (22) zumindest teilweise
mit Aussparungen (24) in der Umverpackung (18)
decken und diese durchdringen und eine Klebver-
bindung (34) zwischen jeweiligen Tragegriffenden
(30) und den Mantelflächen (28) der Artikel (14) her-
gestellt wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, bei dem Aussparungen
(24) derartig ausgebildet werden, dass diese im We-
sentlichen mit den Dimensionen der Kontaktstellen
(22) korrespondieren.

8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, bei dem die Kle-
beverbindung (34) der Kontaktstellen (22) auf den
Bereich der Aussparungen (24) beschränkt werden,
sodass der Randbereich (26) und der Bereich au-
ßerhalb dieses Randes (26) keinen Klebstoff aufwei-
sen.

9. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, bei dem die Kon-
taktstellen (22) im Wesentlichen auf die Aussparun-
gen (24) beschränkt werden, sodass die Umverpa-
ckung (18) nicht oder nur linienartig berührt wird und
die Kontaktstellen (22) nur geringfügig in die Ränder
der Aussparung (24) hineinreichen.

10. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, bei dem die Kle-
bestellen derartig ausgebildet werden, dass diese
durch die Aussparungen (24) hindurchgreifen und
die Ränder (26) der Aussparung (24) zumindest teil-
weise berühren.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 10, bei
dem die Kontaktstellen (22) derartig ausgebildet
werden, dass diese sich zumindest teilweise in die
Umverpackung (18) bzw. Ränder (26) deren Aus-
sparungen (24) erstrecken, so dass die Kontaktstel-
len (22) die Ränder (26) der Aussparungen (24) um-
fassen oder sich zumindest teilweise mit den Rän-
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dern (26) der Aussparungen (24) überdecken.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, bei
dem die Umverpackung (18) Folienaugen (33) auf-
weist, die Teile der Artikel (14) freilassen, so dass
an die freiliegenden Artikelmantelflächen (28), die
gleichzeitig die Seitenflächen des Gebindes (10) bil-
den, die Tragegriffenden (30) fixiert bzw. angeklebt
werden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 12, bei
dem die Folienaugen (33) durch Aussparungen (24)
gebildet werden.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, bei dem die
Klebeverbindungen (34), durch welche die Trage-
griffenden (30) des Tragegriffs (12) an den zu den
Außenseiten des Gebindes (10) weisenden Berei-
chen der Mantelflächen (28) der mittig angeordneten
Artikel (14) fixiert werden, nicht in haftendem Kontakt
mit der Umverpackung (18) stehen, sondern einen
geringen Abstand zum oberen Rand des Folienau-
ges (33) aufweisen.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14, bei
dem mit dem Tragegriff (12) eine oberhalb der Ge-
bindeoberseite befindliche Griffschlaufe (13) zum
Tragen des Gebindes (10) ausgebildet wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15, bei
dem Aussparungen (24) mittels Stanzen in die Um-
verpackung (18) eingebracht werden.

17. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 17, wobei
es sich bei den Artikeln (10) um Behälter, insbeson-
dere um Getränkebehälter, handelt.

18. Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens zur
Herstellung von Gebinden (10) mit Tragegriff (12)
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 17.
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